
Gottfried Leder

Verfassungsrechtsprechung und Politik
40 Jahre (Gesetz ber das Bundesverfassungsgericht

Mıt dem „Gesetz ber das Bundesverfassungsgericht“ (BVerfiGG) VO Mär-z
1951 1St VOTLr nunmehr vierz1g Jahren also das höchste Gericht der Bundesre-
publik Deutschland errichtet worden. Damıt wurde dem organısatorıischen Auftf-
bau der Rechtsprechung, W1€ das Grundgesetz ıhn 1949 für unNnseren Staat testge-
legt hatte, gesetzgeberisch gleichsam der Schlufsstein eingesetzt. Seitdem existlert
das Bundesverfassungsgericht als eın W1€ des Gesetzes CS ausdrückt „allen
übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger (Ze-
richtshof des Bundes“ Be1l der Aufzählung der die rechtsprechende Gewalt INS-
ZCSAML ausüubenden Gerichte in Art 97 des Grundgesetzes wiırd dem Bundesver-
fassungsgericht seIit 1949 die Rangstellung VOT allen anderen Bundesgerich-
ten un den Gerichten der Länder eingeräumt.

Miıt dem Inkrafttreten des BVertGG endet eın eLWwa eineinhalb Jahre währen-
der Proze{ß der Auseinandersetzung und des Sıchzusammenfindens, in dem die
Parteıen des ErStIeN Deutschen Bundestags die ıhnen VO Grundgesetz gestellte
Aufgabe lösen hatten, über die Verfassung des Gerichts, ber die Fın-
zelheiten se1iner Zusammensetzung un: ber die Grundlinien seliner Arbeitsweise
gesetzgeberisch entscheiden.

Di1e Wurzeln dieses Prozesses reichen och ber die Verhandlungen des Parla-
mentarıschen Rats hınaus weıt 1in die Geschichte zurück. Zu Recht wiırd auf die
lange TIradıtion verwıesen, die die Verfassungsgerichtsbarkeit 1ın der deutschen
Rechtsgeschichte hat Dennoch stellt das Bundesverfassungsgericht eın wirkli-
ches Novum dar Noch ın Weımar hatte der beim Reichsgericht errichtete
„Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich“ NUr CHNE begrenzte Kompetenzen ZUT:

Entscheidung VO Verfassungskontflikten. (Gemessen daran hat der Parlamentari-
sche Rat bei der Verabschiedung des Grundgesetzes mıiıt seiner Konzeption des
Bundesverfassungsgerichts wiırklich einen „qualıitativen Sprung“ ın der SC-
schichtlichen Entwicklung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit bewirkt.

ber die ersten Memoranden den Fragen eıner zukünftigen Verfassungsge-
richtsbarkeit un ber die Rolle, die ıhre Vorschläge 1m Verfassungskonvent VO

Herrenchiemsee gespielt haben, o1bt die Lıiteratur hınreichend Auskunft. uch
die Verhandlungen 1im Parlamentarischen Rat un das Entstehen des Gesetzes
über das Bundesverfassungsgericht 1m Ersten Bundestag, das die Basısaussagen
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des Grundgesetzes konkretisieren hatte, sınd mehrtach ausführlich beschrie-
ben worden. Auf Einzelheiten werden WIr 1er nıcht eingehen können!.

[Das (sesetz ber das Bundesverfassungsgericht erwelst sıch auch in der ück-
schau als bemerkenswerte Frucht eines weitreichenden verfassungspolıtischen
Kompromuisses. Zunächst erheblich divergierende Intentionen und Ausgangspo-
sıtıonen wurden schließlich eiınem VO eıner großen parlamentarischen Mehr-
eıt getragenen Ergebnis zusammengeführt. Offenbar W ar das Bewußtsein VO

der Notwendigkeıit eıner breiten verfassungsstabilisierenden Mehrheit für das
Gue (zsesetz be] allen Hauptakteuren sehr lebendig. Eın /Zıtat A4US der ede des
„KronJuristen“ der Opposıtion, des SPD-Abgeordneten Adaolt Arndt, während
der dritten Lesung des (sesetzes INAas daftür als Beleg stehen. Nach seıner Schilde-
rung eıner besonders schwierigen Phase iın der Arbeit des Rechtsausschusses 5Sas-

Arndt VO dem Plenum des Bundestags: S 1STt mMI1r wirklich eiıne FreudeGottfried Leder  des Grundgesetzes zu konkretisieren hatte, sind mehrfach ausführlich beschrie-  ben worden. Auf Einzelheiten werden wir hier nicht eingehen können!.  Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht erweist sich auch in der Rück-  schau als bemerkenswerte Frucht eines weitreichenden verfassungspolitischen  Kompromisses. Zunächst erheblich divergierende Intentionen und Ausgangspo-  sitionen wurden schließlich zu einem von einer großen parlamentarischen Mehr-  heit getragenen Ergebnis zusammengeführt. Offenbar war das Bewußtsein von  der Notwendigkeit einer breiten verfassungsstabilisierenden Mehrheit für das  neue Gesetz bei allen Hauptakteuren sehr lebendig. Ein Zitat aus der Rede des  „Kronjuristen“ der Opposition, des SPD-Abgeordneten Adolf Arndt, während  der dritten Lesung des Gesetzes mag dafür als Beleg stehen. Nach seiner Schilde-  rung einer besonders schwierigen Phase in der Arbeit des Rechtsausschusses sag-  te Arndt vor dem Plenum des Bundestags: „Es ist mir wirklich eine Freude ...  auszusprechen, daß in diesem kritischen Zeitpunkt der Herr Kollege Kiesinger  ... für die Mehrheit erklärte, es sei unmöglich, ein solches Gesetz ohne Mitwir-  kung der Minderheit zu verabschieden, und es müsse ... alles getan werden, um  «2  hier zu einer Einigkeit zu gelangen.  Das schließlich beschlossene Gesetz hat sich in der Folgezeit als durchaus fle-  xibel und zugleich als offen für eine auf neuen Einsichten und Erfahrungen beru-  hende Fortschreibung gezeigt. Die vom Gericht selbst initiierte nachträgliche  Klärung der Frage nach seinem Status im Gesamtgefüge der Verfassungsorgane —  wir werden darauf noch zurückkommen —, ebenso aber auch die gesetzliche Zu-  lassung der Veröffentlichung sogenannter „Abweichender Meinungen“ (Sonder-  voten) im Jahr 1970 oder die Tatsache, daß die Geschäftsordnung des Bundesver-  fassungsgerichts erst 24 Jahre nach seiner Eröffnung ergangen ist, belegen das je  auf ihre Weise. So hat sich jener Kompromiß als eine der ersten großen verfas-  sungspolitischen und gesetzgeberischen Leistungen der jungen parlamentari-  schen Demokratie erwiesen. Er kann auch aus heutiger Sicht als ein bedeutsames  Ereignis auf der ersten Wegstrecke des neuen Staates gewertet werden. In ihm  symbolisierten sich der unbedingte Wille zur Rechtsstaatlichkeit und die wach-  sende Kraft der wiedergewonnenen Demokratie gleichermaßen.  Der 40. Jahrestag der Verabschiedung jenes wichtigen Gesetzes gibt willkom-  menen Anlaß, sich einmal mehr auch seines „Objekts“, des Bundesverfassungs-  gerichts selbst, zu erinnern und eine Würdigung seiner Bedeutung im Rahmen  des Gesamtgefüges unseres Grundgesetzes und seiner nun schon vier Jahrzehnte  währenden Arbeit zu versuchen. Ein strenger Chronist könnte zwar der Absicht,  der Institution Bundesverfassungsgericht schon jetzt eine bescheidene Gratula-  tion darzubringen, den Hinweis entgegensetzen, daß das Gericht seine Arbeit  aber erst ein halbes Jahr später, nämlich am 7. September 1951, aufgenommen  habe. Der Hinweis wäre zutreffend, aber kein zwingender Einwand gegen unser  Vorhaben. Der Zeitpunkt der offiziellen Gratulationen wird kommen, und wir  148auszusprechen, dafß in diesem kritiıschen Zeitpunkt der Herr Kollege KıesingerGottfried Leder  des Grundgesetzes zu konkretisieren hatte, sind mehrfach ausführlich beschrie-  ben worden. Auf Einzelheiten werden wir hier nicht eingehen können!.  Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht erweist sich auch in der Rück-  schau als bemerkenswerte Frucht eines weitreichenden verfassungspolitischen  Kompromisses. Zunächst erheblich divergierende Intentionen und Ausgangspo-  sitionen wurden schließlich zu einem von einer großen parlamentarischen Mehr-  heit getragenen Ergebnis zusammengeführt. Offenbar war das Bewußtsein von  der Notwendigkeit einer breiten verfassungsstabilisierenden Mehrheit für das  neue Gesetz bei allen Hauptakteuren sehr lebendig. Ein Zitat aus der Rede des  „Kronjuristen“ der Opposition, des SPD-Abgeordneten Adolf Arndt, während  der dritten Lesung des Gesetzes mag dafür als Beleg stehen. Nach seiner Schilde-  rung einer besonders schwierigen Phase in der Arbeit des Rechtsausschusses sag-  te Arndt vor dem Plenum des Bundestags: „Es ist mir wirklich eine Freude ...  auszusprechen, daß in diesem kritischen Zeitpunkt der Herr Kollege Kiesinger  ... für die Mehrheit erklärte, es sei unmöglich, ein solches Gesetz ohne Mitwir-  kung der Minderheit zu verabschieden, und es müsse ... alles getan werden, um  «2  hier zu einer Einigkeit zu gelangen.  Das schließlich beschlossene Gesetz hat sich in der Folgezeit als durchaus fle-  xibel und zugleich als offen für eine auf neuen Einsichten und Erfahrungen beru-  hende Fortschreibung gezeigt. Die vom Gericht selbst initiierte nachträgliche  Klärung der Frage nach seinem Status im Gesamtgefüge der Verfassungsorgane —  wir werden darauf noch zurückkommen —, ebenso aber auch die gesetzliche Zu-  lassung der Veröffentlichung sogenannter „Abweichender Meinungen“ (Sonder-  voten) im Jahr 1970 oder die Tatsache, daß die Geschäftsordnung des Bundesver-  fassungsgerichts erst 24 Jahre nach seiner Eröffnung ergangen ist, belegen das je  auf ihre Weise. So hat sich jener Kompromiß als eine der ersten großen verfas-  sungspolitischen und gesetzgeberischen Leistungen der jungen parlamentari-  schen Demokratie erwiesen. Er kann auch aus heutiger Sicht als ein bedeutsames  Ereignis auf der ersten Wegstrecke des neuen Staates gewertet werden. In ihm  symbolisierten sich der unbedingte Wille zur Rechtsstaatlichkeit und die wach-  sende Kraft der wiedergewonnenen Demokratie gleichermaßen.  Der 40. Jahrestag der Verabschiedung jenes wichtigen Gesetzes gibt willkom-  menen Anlaß, sich einmal mehr auch seines „Objekts“, des Bundesverfassungs-  gerichts selbst, zu erinnern und eine Würdigung seiner Bedeutung im Rahmen  des Gesamtgefüges unseres Grundgesetzes und seiner nun schon vier Jahrzehnte  währenden Arbeit zu versuchen. Ein strenger Chronist könnte zwar der Absicht,  der Institution Bundesverfassungsgericht schon jetzt eine bescheidene Gratula-  tion darzubringen, den Hinweis entgegensetzen, daß das Gericht seine Arbeit  aber erst ein halbes Jahr später, nämlich am 7. September 1951, aufgenommen  habe. Der Hinweis wäre zutreffend, aber kein zwingender Einwand gegen unser  Vorhaben. Der Zeitpunkt der offiziellen Gratulationen wird kommen, und wir  148für die Mehrheıiıt erklärte, se1 unmöglıch, eın solches (sesetz hne Mıtwiır-
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CC1er eıner Einigkeıt gelangen.
Das schließlich beschlossene (sesetz hat sıch in der Folgezeıt als durchaus fle-

x1ıbel un: zugleich als offen für eıne auf FEinsıchten un: Erfahrungen beru-
hende Fortschreibung gezeıgt. Die VO Gericht selhbst inıtnerte nachträgliche
Klärung der rage ach seiınem Status 1m Gesamtgefüge der Verfassungsorgane
WIFr werden darauf och zurückkommen ebenso 1aber auch die vesetzlıche -
lassung der Veröffentlichung SOgeNaANNLECFK „Abweıichender Meınungen“ (Sonder-
voten) 1im Jahr 1970 der die Tatsache, daf die Geschäftsordnung des Bundesver-
fassungsgerichts CTSE 24 Jahre ach seiner Eröffnung iSt; belegen das Je
auf iıhre Weıse. SO hat sıch jener Kompromulfß als eıne der ersten orofßen verfas-
sungspolıtischen un gesetzgeberischen Leistungen der Jungen parlamentarı-
schen Demokratıie erwlıesen. Er Annn auch AaUS heutiger Sıcht als eın bedeutsames
Ere1gn1s auf der ersten Wegstrecke des Staates werden. In ıhm
symbolısıerten sıch der unbedingte Wılle ZUTr Rechtsstaatlichkeit und die wach-
sende Kraft der wiıedergewonnenen Demokratie gleichermaßen.

Der Jahrestag der Verabschiedung Jenes wichtigen (sesetzes o1bt wıllkom-
Anlafß, sıch einmal mehr auch se1lnes „Objekts”, des Bundesverfassungs-

gerichts selbst, erınnern und eıne Würdigung seıner Bedeutung 1mMm Rahmen
des Gesamtgefüges uNSEGETIES Grundgesetzes un seiner 1U schon vier Jahrzehnte
währenden Arbeit versuchen. Eın Chronist könnte ZW ar der Absıcht,
der Institution Bundesverfassungsgericht schon Jetzt eiıne bescheidene Gratula-
t10on darzubringen, den 1inweIls ENTISCBENSCIZCNH, da{ß das Gericht seiıne Arbeit
1aber GEST eın halbes Jahr spater, nämlıch September 1951 aufgenommen
habe Der 1nweIls ware zutreffend, aber eın zwingender Einwand
Vorhaben. Der Zeitpunkt der offiziellen Gratulationen wiırd kommen, un: WIr

148



Verfassungsrechtsprechung UN Polıitik

dürten annehmen, da{fß sıch die erlauchtesten Haupter der Politik un der
Rechtswissenschaft 1MmM Gelst schon ZUT ANSCMCSSCHNCH Laudatio un: Zzu sachli-
chen, den höchsten Ansprüchen nachstrebenden Diskurs versammeln. ber das
mu{( unNns nıcht hiındern, gleichsam 1im Vorhoft dieses Geschehens schon heute eine
Institution beschreibend begrüßen, deren Exıiıstenz un Schicksal nıcht 1U  _-

ür die Fachwelt, sondern für unNns alle, als Bürger und interessierte Zeıtgenossen,
VO  e ogröfßter Bedeutung sind

Unserm Versuch sınd freılich CNEC Grenzen SCZOBCN. Aus der unbewältigba-
LTCIIN Fülle des Berichtenswerten und Fragewürdigen mu ein1g€es ausgewählt
un: zusammengefügt werden, da{fß das Bedürfnis ach sachgerechter Intormatıiıon
un die Erwartung ANSCINCSSCHNCIK Bewertungshilten und kritischer Nachfrage
yleichermaßen ıhrem Recht kommen.

Einıige Hınweise ZUT organısatorıschen Binnenstruktur des Gerichts und Zzu

Verfahren, ach dem se1lne Rıchter vewählt werden, sollen zunächst ZUT: rage
nach den Legıtimationszusammenhängen hınführen, in denen das Gericht steht.
[DDaraus ergeben sıch Grundeinsichten in seınen doppelten Status als Gericht und
als Verfassungsorgan. Mıt einem UÜberblick ber die VO Grundgesetz testgeleg-
ten Aufgaben des Gerichts, die mMit durchaus unterschiedlicher Intensıität 1ın das
Bewulfstsein der Offentlichkeit EFEtCHN; gewıinnt IHNan den Zugang ZUuU Verständnis
des Grundproblems, das die kritische Diskussion ber Notwendigkeıt und
Grenzen aller Verfassungsgerichtsbarkeit ımmer wiıeder kreist: die rage
nämlıch, W1€ sıch das Spannungsverhältnıis VO Recht un Politik 1ın der Arbeıit
des Gerichts un: in seiınen Urteilen auswirken annn un darf

Vom jeweılıgen Verständnis dieses Spannungsverhältnisses her lassen sıch
nıcht L1UT die regelmälßıg wıederkehrenden Kernpunkte der Kritik Selbstver-
ständnıs und der Praxıs des Gerichts erschließen. AÄus dem Duktus der kriti-
schen Argumentationen lassen sıch gelegentlich sehr ohl auch Rückschlüsse auf
das zugrunde liegende Verständnis der geltenden Verfassung überhaupt un da-
miıt auf die verfassungspolıitischen Intentionen der Kritiker 1ableiten. Diese WwI1e-
derum un das oilt natürlich für alle Seliten sınd nıcht völlıg ablösbar VO den
Jeweıls verfolgten polıtıschen Grundzielen überhaupt.

Eın Blick auf das beruhmte Grundlagenvertragsurteıil des Bundesverfassungs-
gerichts könnte nıcht 1Ur diese durchaus natürliche Abhängigkeıt bestätigen,
sondern auch beispielhaft die möglıchen polıtıschen Fernwirkungen verfassungs-
rechtlicher Urteile verdeutlichen. Die Auswirkungen gerade des ZCENANNTILCN Uyr=
teıls dürften angesichts der politischen Entwicklung der etzten eineinhalb Jahre
selbst der tachwissenschaftlichen Diskussion das Verhältnis VO Verfassungs-
recht und Politik eine TICUC Dımension eröffnen. Die Zusammenftassung wiırd
dann och eiınen 1nweIls auf die 1m Zusammenhang mMIıt dem Eınıgungsvertrag
bereits entbrandete Verfassungsdebatte und auf die Rolle erlauben, die dem Bun-
desverfassungsgericht darın als Objekt W1€e als Subjekt zukommen könnte.
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Organisatorische Binnenstruktur

Dıie organisatorische Binnenstruktur des Bundesverfassungsgerichts 1ST wäh-
rend der VICT Jahrzehnte SC1INECL FExıstenz mehrtach geändert worden Angesiıchts
der herausgehobenen Stellung, die das Gericht Gefüge der Gesamtverfassung
hat solche Veränderungen natürlich auch politische Relevanz

Der ersten Entwürte klafftten Hinblick auf die vorzusehende Zahl der ıch-
CL auft die Art der S1IC Spruchkörpern usammentreten sollten, un: aut die

ftordernden Qualitikationen WEeIL auseinander Die Vorschläge tür die Zahl der
Rıiıchter reichten VO Zehn bıs vierundzwanzıg Wiährend ach dem Konzept der
SPD alle Zzehn Rıchter als Spruchkörper usammentreten sollten Zzielte die
Vorstellung der KRegierungsparteıen VO Anbegınn auf CIM arbeitsteiliges Ver-
tahren Jeweıls TICUIN der vierundzwanz1g Mitglieder des Gerichts sollten, ach

Art VO Rotatıon für jedes anstehende Vertahren 1E  er usamrnengesetzt
ZUT Entscheidung beruten SCIN

Zur rage der ertorderlichen Qualitikation hatte der Wortlaut des Art 94
vorgegeben da{ß das Bundesverfassungsgericht »57  ‚U Bundesrichtern un: anderen
Mitgliedern bestehen solle Das 1e1% die Interpretation Z da{fß auch 99 Ööffent-
lıchen Leben ertahrene“ Persönlichkeiten, die „das Vertrauen der Allgemeinheıt
haben un: SIa (zeliste des Grundgesetzes aber eben ohne besondere Juristische
Vorbildung mitwirken, als Mitglieder das Gericht beruten werden könnten?
IDiese Vorstellungen ber die Miıtarbeıit VO „Laienrichtern auch der Vertas-
sungsrechtsprechung haben sıch nıcht durchgesetzt Die Miıtglieder des Bundes-
verfassungsgerichts INUSSCH die Befähigung ZU Richteramt ach dem deutschen
Rıchtergesetz besitzen, also dıe beiden Jjuristischen Staatsprüfungen abgelegt ha-
ben Nur dıe Berutung FT Protfessor der Rechte Unıvrersitat annn 1es
vegebenenftalls

Wiährend das tordernde Lebensalter nıcht nachhaltıg umstrıtten WAar

oılt die Voraussetzung der Vollendung des 40 Lebensjahrs hatte die rage der
Amitszeıt für die die Gerichtsmitglieder gewählt werden sollten, deutlich politi-
sche Relevanz Der Zusammenhang MI1 dem och erörternden Wahlverfah-
rCN, dem taktıschen Ausgang der ersten Bundestagswahlen un die durch ıh en
SeiIzte Verteilung VO Regierungs und Oppositionsrolle 7zumındest für die
Legislaturperiode verdeutlichen die unterschiedlichen Interessenlagen Überra-
schend W arlr also eher, da{fß gemäaißs dem schliefßlich gefundenen Kompromiß C111

eıl der Rıchter damals och auf Lebenszeıt gewahlt werden konnte. Die Sar
Hd der damalıgen Opposıtion diesem Detaıil erscheint doch bemer-
kenswert. Seılt AÄnderung des BVertGG VO 1970 erfolgt die Wahl ZU

Mitglied des Bundesverfassungsgerichts jedem Fall auf zwoltf Jahre; S1IC

oılt allerdings längstens bıs ZUT Vollendung des 68 Lebensjahres i1ne Wieder-
ahl 1ST ausgeschlossen
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Die teststehende Aufgliederung des Gerichts iın Z7wel Senate 1St VO Anfang
Bestandteıl der Gerichtsorganisation SCWESCH. uch 1er wırd der Kompromuiß
sichtbar: die Bevorzugung eıner größeren Zahl VO Rıchtern namlıch vierund-
ZWaNZlg und der Wunsch, Jeweıls eınen in seiner Zusammensetzung feststehen-
den Spruchkörper agıeren lassen, verbanden sıch dieser Konstruktion. S1e
1St bemerkenswerter, als be1 der gesetzlich geregelten Aufgabenverteiulung

dıe verschiedenen Vertahrensarten sınd Jeweıls eınem der beiden Senate fest
gewlesen Ja nıcht auszuschließen WAaTr, da{fßß die jeweıilıge Zusammensetzung der
Senate auch polıtischen Aspekten sehr praxısnahe Bedeutung gewıiınnen
konnte. Die früher häufıg hörende Redeweise VO „roten“ b7zw „schwarzen“
Senat hat treilich offenbar Realitätsgehalt verloren, WENN S$1e ıh denn Je C
habt hat Die Zahl der Miıtglieder des Bundesverfassungsgerichts hat sıch dage-
SCH 1m Verlauf der Jahre VON ursprünglich vierundzwanzi1g über zunächst Z,W all-

Z19 auf schließlich se1lt 1959 sechzehn vermiındert.
Das Wahlverfahren, iın dem dıe Miıtglieder des Gerichts bestellt werden, welst

angesichts der Bedeutung des Gerichts und seıner Funktion, oberster Hüter der
Verfassung se1n, naturgemäfß eıne besondere Sensibilität auf Es 1St für die 16
o1timatıon des Gerichts und der Gesamtverfassung überhaupt VO oroißem (je-
wicht. Schon häufıg hat sıch daher Kritik der Instiıtution des Bundesvertas-
sungsgerichts bevorzugt Modus der Wahl selıner Miıtglieder festgemacht. Wır
übergehen dabe] JeT. solche Stimmen, die eher die konkreten Umstände 1tis1ıe-
FrCN, denen sıch eın estimmter Wahlvorgang vollzogen hat; 1er bıetet das
iußere Erscheinungsbild ın der Tat manchmal Anla{‘ kritischer Nachfrage,
WCNN 1MmM Einzeltfall klugem Verhalten offensichtlich gemangelt hat

Einwände grundsätzlicher Art laufen oft darauf hınaus, da{fß die Entscheidung
über die Zusammensetzung des Gerichts überhaupt den polıtıschen Parteıen
überantwortet ISt DDa diese aber in mehreren Vertahrensarten 7zumiıindest indirekt
auch VOT dem Bundesverfassungsgericht „Parteı“ se1ın können, sej]en nıcht L1UTE

Konflikte zwıschen dem Ertordernis der „Neutralıtät“ des Gerichts und der
konkreten Interessenlage der Parteıen, sondern eben auch ungute „Lösungen”
dieses Konflikts geradezu vorprogrammıert. Der „Politisierung des Gerichts“,
die angesichts des Wahlverfahrens unvermeıdlich sel, musse ebenso unverme1d-
ıch eiıne parteiliche Rechtsprechung tolgen *.

i1ne begründete Fundamentalkritik ann freilich aum überzeugen. Sıe be-
( NS Z einen dıe Vorkehrungen gering, die das (sesetz Z Sıcherung der
Unabhängigkeit des Gerichts un der Ausgewogenheıt in der Zusammensetzung
seiner Miıtglieder trıtft- Dazu wırd gleich näher 1NsSs Detail gehen se1n. Vor al-
lem aber stellt sıch natürlich die rage ach der möglıchen Alternative. Wem
ders als den gesetzgebenden Körperschaften sollte enn die Wahl der Bundesver-
fassungsrichter aınvertraut werden? Die Idee, CS könnte vielleicht doch ıne
polıtisch „absolut neutrale“ nstanz geben, deren Verfahren annn dem ebenso
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utopischen Biıld des völlig interessefreıen, etzter Objektivıtät tahıgen Rıchters
entsprechen würde, wırd weder der Wirklichkeit och den Erftfordernissen eınes
pluralistischen, treiheıitlich demokratischen Rechtsstaats gerecht. Das hängt nıcht
1U  — mı1t der Problematik eiıner Überhöhung des Rıchterbilds Wıchti-
CI 1St, da{ eben Verfassungsrechtsprechung 1m Grundsatz ımmer auch Politi-
sches betritfft nıcht weıl die Rıichter wollen, sondern weıl der Gegenstand,
mMi1t dem S1C tun haben, nämlıch das Verftassungsrecht, se1iner Natur ach
die Regelung VO Politischem AB Gegenstand hat un: ın diesem Sınn „politi-
sches Recht“ ISt SO sehr dieser Sachverhalt viele schwiıer1ige Probleme autwirtt
un: iın Vergangenheıt und Gegenwart ımmer wıeder auch den gerade nN-
QESCIZLCN orwurt provozıert hat, das Verfassungsgericht mische sıch mıt seinen
Urteilen hne Not und ber Gebühr ın die Politik eın wen12 vVErmag
doch die These begründen, CS könne den Jjetzt geltenden Regelungen für
die Wahl der Bundesverfassungsrichter eıne überzeugende prinzıpielle Alternatı-

geben.

Wahlverfahren

Wıe 1St das Vertahren für die Wahl der sechzehn Mıtglieder des Bundesvertas-
sungsgerichts 1U aber 1m einzelnen geregelt? Am besten stellt I1Nan sıch -
nächst VOIL, CS seılen 7wel getrennte Sıtzgruppen mı1ıt tortlaufend durchnumerier-
ten Plätzen bereitgestellt: die Sitze bıs für den Ersten und die Sıtze bıs 16
für den zweıten Senat. Für die Zusammensetzung der beiden Senate gelten ann
7wel Vorschriftten. Die eıne betrifft gewıssermaßen die „berufliche Herkunft“:
Drei Miıtglieder jedes Senats mussen „Adus der Zahl der Rıchter den obersten
Gerichtshöten des Bundes“ gewaäahlt se1In. (Dafür mogen Aur 7Zweck der er
anschaulichung in UNsSCICIN Bıld die Plätze 1 un 1m ersten un die Plätze
D 13 un: 1m 7zweıten Senat vorgesehen se1ın.)

Zum Kreıs der „obersten Gerichtshöfe“ gehören neben dem Bundesgerichts-
hoft das Bundesverwaltungs-, das Bundesarbeıits-, das Bundessozıialgericht und
der Bundestinanzhof. Der iın diesen Gerichten versammelte Sachverstand soll
also für die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts truchtbar gemacht un: diese
zugleich ıhrerseıits in eıne CHNSC reilich nıcht präjudızıerende Verbindung
den übrigen Instıtutionen der dritten Gewalt gebracht werden. Die Je fünf ande-
TeCN Rıchter Jjedes Senats mussen W as freılich für die als Bundesrichter vewähl-
ten Miıtglieder auch oilt das Lebensjahr vollendet haben und die Befähigung
7A08 Rıchteramt besitzen.

Die zweıte, für die Legitimatıion des Gerichts och wichtigere Bestimmung
läuft ZAIT ersten gleichsam YUCT. S1e legt fest, da{ß die Rıchter un: ZW ar für jeden
Senat gesondert gezäahlt Z17 Hältte VO Bundestag un VO Bundesrat“
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wählen siınd Jedes der beiden Wahlorgane also für die Besetzung VON Je:
weıls jer Plätzen in jedem Senat (In uns Schema ware der Bundestag also
tür die Besetzung un! Wiederbesetzung! der Plätze bıs 1im Erstich un der
Plätze bıs 1m 7zweıten Senat zuständıg. Dem Bundesrat würde dagegen die
Besetzung der restlichen Plätze obliegen wobeı die „Reservierung“ bestimmter
Plätze für „Bundesrichter“ W 1€ beschrieben berücksichtigen bliebe. eım
Ausscheiden eınes Mitglieds A4US dem Gericht MUu das Nachfolgemitglied also

dıe gleichen Bedingungen ertüllen un VO gleichen Wahlorgan gewählt
werden WwW1€ das ausscheidende. Die Kontinulntät 1m Hınblick auf dıe tormalen
Erfordernisse der Zusammensetzung des Gerichts 1St gewährleistet.

Die beiden Wahlorgane entledigen sıch ıhrer Aufgabe in unterschiedlicher
Weıse: Während der Bundesrat die VO ıhm berufenden Rıchter als Plenum,
also direkt, wählt, bıldet der Bundestag ach BVerfGG AZu eınen A4US 7zwolf
Mitgliedern bestehenden Wahlmännerausschufßs, be]l dessen Zusammensetzung
die Bundestagsfraktionen ach ıhrer Stärke proportional berücksichtigt werden.

Die entscheidende Mafßgabe tür das ZESAMLTE Vertahren 1St 1U aber, da{ß tür
die Wahl eiınes Mitglieds des Gerichts Jjeweıls eıne Zweidrittelmehrheit ertorder-
ıch ISt Nur Wer ach der Überzeugung eıner qualifizierten Mehrheıt 1im Je-
weıliıgen Wahlgremium die Gewähr dafür bietet, dafß nıcht 98088 mMiıt herausra-
gender tachlicher Qualifikation, sondern auch unabhängıg und 1Ur ach Maisga-
be der Verfassung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts MI1twIr-
ken werde, annn also Mitglied dieses Gerichts se1n.

Wenn INa  > die rage ach möglıchen Alternatıven dabe1 ıimmer VOL ugen
beurteilen wıll, ob die Gesamtstruktur dieses Verfahrens die VO ıhm bewir-
kende Legitimationsleistung erbringen VErIMas, annn die Antwort eigent-
ıch 1U pOSItLV austallen. Die Befürchtung, die Mitglieder des Gerichts würden
kraft der Ordnung, ach der S1e vewählt werden, gleichsam zwangsläufig ZAUN

verlängerten Arm der Parte1ı werden, die S1Ee auf die gesetzlıch vorgeschriebenen
Vorschlagslisten gebracht hat, spiegelt 2aum die Wirklichkeit der verfassungs-
richterlichen Tätigkeıt, ohl aber gelegentlich die Bewußstseinslage derer, die sol-
che Befürchtungen hegen mogen sSEe1 diese 1U VO einem generellen Antıpar-
tejenattekt oder 1im Gegenteıl selbst VO jener Art VO „Parteilichkeıit“ epragt,
die für die Notwendigkeıt des Verfassungskonsenses Ur wen12 Verständnis hat
1ıne realistische Einschätzung wırd dagegen eher die möglichen friedensfördern-
den Wiırkungen proportional konzipierter LOösungen und qualifizierter Mehr-
heitsanforderungen bedenken.

Dabei bleibt selbstverständlich, dafß dıe permanente Legıtimatıon des Gerichts
sıch auch aUsS$s seıiner Einordnung in das Gesamtgefüge der Verfassungsorgane des
politischen dSystems un: aus der Praxıs seiner Rechtsprechung ergeben mMuUu Der

Aspekt nımmt ezug auf die häufıg muıt dem Begriff der „Statusfrage“ hbe-
zeichnete Problematik der Stellung des Gerichts un der Eıgenart seıner /Zustän-
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digkeiten. Der 7weiıte Aspekt verweıst auf die im Blick auf jede Verfassungsge-
richtsbarkeit immer prasente Problematik des Verhältnisses VO Verfassungs-
recht und Politik, auft die danach och einzugehen se1ın wiırd

Gericht un Verfassungsorgan

Mıt jeder Verfassungsgerichtsbarkeit 1St die ogrundsätzliche rage ach dem
Status des Gerichts un: ach selıner Stellung ınnerhalb des Gesamtgefüges der
Urgane aufgeworfen, mı1t deren Hılfe eın Gemeinwesen dıe Verteilung polıti-
scher Macht, dıe Befugnis YA0US Gestaltung des Rechts un: die Mechanısmen der
Kontrolle regelt. Im Staat des Bonner Grundgesetzes geht CS dabei darum, ob das
Bundesverfassungsgericht <6  ANUr. „eıne mMı1t allen (zarantıen richterlicher Un-
abhängigkeit ausgestattete höchstrichterliche Körperschaft“ 1St, die „Recht un:
1L1UT Recht sprechen soll‘ der ob CS notwendig „zugleich eıne Instiıtution 1St,
die weıtgehend ın den Bereich des Politischen hıneinragt und die sıch eben 1er-
durch zugleich in ıhrem grundsätzliıchen Charakter VO dem aller anderen (SO-
richte unterscheidet“>. Zur rage steht SOMmMIt, ob zwıischen der normalen Funk-
tıon Jjurisdıktioneller Streitentscheidung einerseıts, W1€ S$1e allen Gerichten Je ach
iıhrer sachlichen Zuständigkeıit zukommt, und der iın das Gesamtgellecht der
‚checks and balances“ 1m polıtischen 5System eingebundenen, 1aber eben auch
hineinwirkenden Ausübung verfassungsgerichtlicher Entscheidungskompetenz
überhaupt trennschart unterschieden werden annn

Das W ar zunächst auch 1m Hınblick auf das Bundesverfassungsgericht umstrit-
teN, zumal das Grundgesetz eıne Klärung des Problems explizıt nıcht-
BOKS  > hatte. [)as Gericht hat annn in der SOgCNANNLCHN „Statusdenkschrıift‘ 6 VO

1952 se1n Selbstverständnis auf den Anspruch hın verdeutlicht, nıcht NUuUr die
Spıtze der als „neutral“ verstandenen rechtsprechenden Gewalt, sondern
zugleich auch „eIn mı1t höchster Autorität qauUSgESTLALLELES Verfassungsorgan“
se1IN. uch in trühen Entscheidungen hatte CS bereits testgestellt, da{fß® „die vertas-
sungsrechtliche Stellung des Bundesverfassungsgerichts eıine andere“ 1St „als
die der oberen Bundesgerichte“/. Heute 1St unbestritten, da{ß das Bundesverfas-
sungsgericht auch Verfassungsorgan un VO gleichem Kang W1e€e die anderen
Verfassungsorgane ISt; Cr 1St also rechtlich den gesetzgebenden Körperschaften,
der Bundesregierung un dem Bundespräsidenten gleichgestellt.

Das Bundesverfassungsgericht 1st somıt als eın eigenständıger Faktor ın das
VO Grundgesetz gepragte 5System der Gewaltverteilung eingefügt. Das 1St
durch die Zuständigkeit der Legislatıyve für die Auswahl der Rıchter belegt. aı
gleich 1ST dem Gericht iınnerhal dieses Legitimationszusammenhangs jedoch dıe
Aufgabe des obersten „Huüters der Verfassung“ zugewlesen. Und CS 1St MI1t allen
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dafür erforderlichen jurisdiktionellen Zuständigkeiten ausgestattet übrigens
den problematıschen historischen Erfahrungen gemäißs, dıe in Weımar mı1t der
Wahrung der Verfassung un: ihren damals vorrangıg berufenen „Hütern“ D
macht worden 4Q Das Verfassungsorgan Bundesverfassungsgericht un: se1ın
Wirken sind sSOMmMIt angesichts seiner Zuständigkeıit tür die autorıtatıve, verbindli-
che Letztentscheidung verfassungsrechtlicher Streitfragen unvermeidlich VO —

Rerordentlicher polıtischer Bedeutung un: Wırkung.

Zuständigkeiten

IDiese politische Relevanz erg1bt sıch des Näheren 4aUS$S den konkreten /Zustän-
digkeiten, die dem Bundesverfassungsgericht VO Grundgesetz oder durch SOMN-

stige Bundesgesetze zugewlesen sind Der Oberbegriff der „Verfassungsstreitig-
keiten“, un dem diese Zuständigkeiten zusammengefaist werden können,
überdeckt zahlreıiche, sehr unterschiedliche Verfahrungsarten, die 1m BVerfGG
in den SS 36-—96 1m einzelnen geregelt sınd Insgesamt sınd se1ne Zuständigkeıiten
jedoch .0 weıt gefaßt, da{fß praktisch alle Meinungsverschiedenheiten AaUus dem
Verfassungsrecht VOTL das Bundesverfassungsgericht gebracht werden können“S.

Um Verfassungsstreitigkeiten 1m CNSCICH Sınn un: die autorıtatıve Auslegung
der Verfassung ıhrer Schlichtung geht C3Sy WE dem Gericht Meınungsver-
schiedenheiten ber Rechte und Pflichten des Bundes un der Länder iın ıhrem
Verhältnis 7zueinander oder Streitigkeiten ber den Umfang der Rechte und
Pflichten eınes obersten Bundesorgans oder anderer Beteıilıgter, die durch das
Grundgesetz mıt eigenen Rechten ausgestattet sınd Z verbindlichen Entschei-
dung vorgelegt werden. Vergleichbares oılt auch für die sSoOgenanntenN Normen-
kontrollverfahren, iın denen das Gericht auf Antrag der Bundesregierung, eıner
Landesregierung der eınes Drittels der Mitglieder des Bundestags dıe Frage der
törmlichen un: sachlichen Vereinbarkeit eines Bundesgesetzes mıt dem Grund-
ZESCIZ der eines Landesgesetzes MI1t Bundesrecht entscheiden hat Neben
diesen „abstrakten“ Normenkontrollverfahren, 1ın denen das Gericht das betrof-
fene (seset7z vegebenenftalls für nıchtig erklärt, steht die „konkrete“ Normenkon-
rolle, die annn stattfindet, WEENnN eın anderes Gericht Z weıtel der Vertas-
sungsmäfßigkeit einer für eın konkretes Vertahren bedeutsamen gesetzlichen Be-
stımmung hat un! darautfthın pflichtgemäfßs die Entscheidung des Bundesvertas-
sungsgerichts herbeitführt.

Die Vertahren der bisher genanfiten Arten tinden ıhrer direkten Aus-
wirkung auft das politische Geschehen häufıg orößste öffentliche Beachtung. Für
Verfahren ber eiıne Verfassungsbeschwerde, die bekanntlich jeder mIı1t der Be-
hauptung erheben kann, durch dıe öffentliche Gewalt iın einem seiner Grund-
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rechte verletzt se1n, trıtft das 1L1UTL 1m Ausnahmeftall Ungeachtet dessen hat
das Rechtsinstitut der Vertassungsbeschwerde tür den Schutz der Rechtsstellung
des einzelnen Bürgers orößtes Gewicht, und quantıtatıv überwiegen die Vertah-
ICN eıner Vertassungsbeschwerde alle anderen Verfahrungsarten bei Wwe1-
Knl Bıs Zu Jahreswechsel 984/85 insgesamt 70 Bund-Länder-Streıitig-
keıiten, 672 Organstreitigkeiten SOWIl1e Vertahren der abstrakten und 27200 Ver-
tahren der konkreten Normenkontrolle eım Bundesverfassungsgericht anhängig
geworden. Die Zahl der bıs diesem Zeitpunkt eingereichten Verfassungsbe-
schwerden lag dagegen be] ber 58 0007?

Wiährend die bisher erwähnten Verfahrungstypen 7zuvörderst der verbindli-
chen Entscheidung VO Meinungsverschiedenheiten ber den Inhalt der Vertfas-
SUuNg und der Verteilung der sıch daraus ergebenden Rechte un: Pflichten die-
NCNH, sınd andere eher der Aufgabe orıentiert, die Verfassung selbst schüt-
Z  = Hıer hat dıe Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ZUTF Feststellung
der Verfassungswıdrigkeıit VO polıtıschen Parteıen bekanntlich in den Vertahren

dıe SRP un: die KPD praktische Bedeutsamkeit erlangt. In dieser
Vertahrensart wırd das Gericht auf Antrag der Bundesregierung tätıg. Die bri-
osCh hiıerher gehörenden Vertahrensarten W1€ die Präsidentenanklage und dıe
Rıchteranklage erlangen hofftfentlich ebenso keıine praktısche Bedeutung W1€ das
Verfahren, in dem das Bundesverfassungsgericht die Verwirkung VO Grund-
rechten teststellen annn

Recht un: Politik

Schon diese notwendig sehr summariısche und nıcht in allen Einzelheiten voll-
ständige Aufzählung macht erneut dıe Problematik deutlich, dıe miıt jeder Ver-
fassungsrechtsprechung notwendig DESETZL 1St Verfassungsrechtsprechung ISt

politische Rechtsprechung.
Das Spannungsverhältnıs VO Recht und Politik 1St sOmıt eın Kernproblem al-

ler Verfassungsgerichtsbarkeit. WT hat das Bundesverfassungsgericht anders
als die übrıgen Verfassungsorgane „weder Befugnisse och Möglichkeiten
aktiıver polıtischer Gestaltung; CS ann das Handeln anderer ımmer 11UT nachprü-
ten  C un gegebenenftalls zurückweisen, „WCNnN CS 1m Rahmen eiınes zulässıgen
Vertahrens angerufen wırd und WE eın anderes UOrgan die ıhm VO der Vertas-
SUNs QESCIZLCN Grenzen überschrıtten hat“10. Dennoch sınd seiıne Entscheidun-
SCH, wenngleıch rechtlicher Aft; „Entscheidungen mıt polıtıschem Effekt«11 weıl
sS1e Gesetze, also „SCTFONNCHC Politik“ betreften un: durch die Bestätigung der
Verneinung ihrer Verfassungsmäßigkeıit ber deren Geltungskraft entscheiden,
weıl sS1e Entscheidungen anderer Verfassungsorgane rechtlich billıgen der als
rechtlich unzulässıg 7zurückweisen oder weiıl S1€E bei Verfassungsbeschwerden In-
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halt un: Reichweite der verfassungsmäfßigen Grundrechte ausdeuten
und die NOTrTMAaLIıVeEenNn Grundlagen des polıtischen 5Systems beeinflussen

Erneut kommt CS auf PTFaZIlsc Unterscheidung SO WIC die Vorstellung
ZSanz un: Sal unpolitischen Rechtsprechung durch das Gericht sıch angesichts
der ıhm übertragenen Vertahren als ıdeologisch müßte, bleibt auch
die Behauptung VON der womöglıch zd erstrebten Überfremdung un Fın-
CHSUNg der Politik durch die Verfassungsgerichtsbarkeit letztlich ohne AUSTEI-

chendes Fundament
Willı Geiger, der dem Bundesverfasssungsgericht selbst länger angehört hat als

jeder andere Rıchter hat das Problem Str 1ngenter Weiıse auf den Begriff gC-
bracht!? War halten sıch auf dem Feld der Politik können WITL Gedan-
kenführung 7zusammentassen die verschiedenen Machtinteressen Kampf
die politische Macht der Regel ein1germaißen wechselseıtıg Grenzen Es o1bt
also Umfang GFE „Selbstregulierung der Politik‘ ber diese
schützt die Rechte des einzelnen Burgers nıcht MIt hinreichender Sıcherheit In

rechtsstaatlichen Demokratie deshalb die Verfassung auch Für das
treıe Spiel der politischen Kräfte zusätzlichen verbindlichen Rahmen
Denn die einzelnen Burger un: das Gememwesen bedürten gleichermaßen „des
Schutzes des Rechts,; VOTLT der Zudringlichkeit der politischen UÜbermacht“ SC
siıchert SCIN

In dieser Verfassungslage Geiger, „trıfft also die Politik aut Rechtsgrenzen
CNSCIIS derer politische Schritte und polıtische Aktionen VO Verfassung
verboten un: also rechtswidrig sınd ber das mache die Polıitik nıcht unfrei
Diese bleibe vielmehr „praktisch freı der Postulierung un Durchsetzung ıhrer
Ziele“ S1e habe sıch dabe]l eben 1Ur MITL der Tatsache auseinanderzusetzen, da{ß
CS für die Durchsetzung rechtliche Grenzen oibt Die rage, diese Grenzen
des Rechts für die Politik verlaufen, werde ZW ar zunächst wıederum ZzUu legıit1i-
INeN Streitgegenstand der Politiker ber MIT der Konstitulerung Verftas-
sungsgerichtsbarkeıt wiırd diese U dafür zuständi1g, 55 Streıitfall verbindlich
AUSZUSAYCH, die Grenze des Rechts verläuft Die Behauptung auch der polı-
tischen Mehrheit INan habe sıch MITL SC1INCMN polıtıschen Entscheidungen 53  CI=
halb der rechtsstaatlich CZOSCHCH Grenzen gehalten, reicht alleın nıcht mehr
AUsSs S1e 1ST überprüfbar un auch verbindlich widerlegbar SC
worden Nur „Nıcht erst das Verfassungsgericht nıcht Eerst die verfassungsge-
richtliche Entscheidung schränkt diesem Sınn die Freıiheit der Politiker C1IMN,
sondern „das geltende Verfassungsrecht schon W ar Cr und 1ST CS das SIC C
schränkt hat un weıterhın einschränkt „Das Verfassungsgericht spricht
NUur authentisch AaUS, W as das Recht VO sıch aus schon verbindlich ausgeESsSagLl
hat

Wıe sıch vorhın schon die These als problematisch hat da{f der Mo-
dus der Wahl SCINCT Rıchter Politisierung des Verfassungsgerichts füh-
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KBl mMUuSsSse, hat insoweıt auch die These VO der Verrechtlichung der Politik
durch die Verfassungsgerichtsbarkeıit keinen Bestand.

Auft der Basıs dieser Grundeinsichten erschliefßt sıch freilich auch der sachliche
Gehalt anderer Kontroversen innerhal der staatsrechtlichen Fachdiskussion, die
Beachtung verdienen. Die Besonderheiten der Verfassungsrechtsprechung und
ihrer Eingebundenheıt in die spannungsvolle Wechselbeziehung VO  } Recht und
Politik tührt das Bundesverfassungsgericht manchmal zwangsläufig ın eıne Art
VON Gratwanderung. Eıinerseıts wiırd die Bewahrung des erforderlichen re1-
heitsraums für dıe Politik angemahnt und auf das Prinzıp der Gewaltenteijlung
verwıesen. Das Gericht folgert daraus das Bemühen „Juristische Selbstbe-
schränkung“. Der Kern dieser Maxıme liegt ın dem Postulat, „polıtische Fragen :
möglichst nıcht FA Gegenstand der eigenen Entscheidungen machen. Die in
den Vereimnigten Staaten 1m Hinblick auf die Rechtsprechung des Supreme Court
entwickelte „political-question-Doktrin“ 1STt fortdauernd Gegenstand Klä-
rungsversuche. S1e 1St hılfreich, könnte aber das Problem eben 1Ur ann endgül-
t1g lösen, Wenn eıne grenzscharfe Irennung VO Politik un Recht gelingen
könnte. Eben das aber iSt. W1€ sıch zeıgte;, aum möglıch. Das Bundesvertas-
sungsgericht darf andererseıts seiıne Entscheidung nıcht verweıgern, obwohl ıhr
Gegenstand fast ımmer politische Implikationen hat [)as oilt selbst dann, WE

seın Urteil offensichtlich weitreichende direkte politische Folgewirkungen haben
annn

Man dart auch nıcht übersehen, da{ß manchmal durchaus verfügbare Freiräume
des politischen Handelns auch hne jedes Zutun des Bundesverfassungsgerichts
brachliegen. Gelegentlich ne1gt die Politik dazu, auf die volle Ausnutzung der
gegebenen polıtischen Handlungs- un Entscheidungsspielräume zunächst
verzichten; das manchmal Ja L1UT vermeıntliche Rısıko eıner streıtigen Aus-

einandersetzung ber die rage des gCHaAUCH Grenzverlaufs dieser Spielräume VOT

dem Bundesverfassungsgericht wırd VO den politisch Verantwortlichen gele-
gentlıch auch trüh gescheut. Dıie orge, die eigenen Entscheidungen 7zualler-
erst „karlsruhefest“ machen, droht annn auch die Kreatıivıtät der Politik
behindern.

Damıt soll NUu keineswegs eıner politischen Verhaltensweıise das Wort geredet
werden, die eınen „Lest der Flastızıtät der Verfassung“ ach dem anderen Insze-
nıert. Es bleibt Ja wahr, da{ß dıe Opposıtion regelmäfßig darauf lauert, der Regıe-
rung VO den Karlsruher Rıchtern eınen Verfassungsverstofß bescheinigen lassen

können. Nur S1e tragt schließlich ımmer auch das Rısıko eıner schwerwie-
genden Blamage, WCNnN ıhr Versuch, eıne rıte demokratisch 7zustande gekommene
politische Niederlage vielleicht doch och ın eınen juristischen Sıeg ummunzen

können, VO Gericht als solcher erkannt un zurückgewiesen wurde.
Wäiährend iın eiınem solchen Fall „das Politische“ dem Bundesverfassungsge-

richt geradezu in se1ne Rechtsprechungstätigkeit „hineingemischt“ wird, ann
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das Gericht der Verfassung und des Gemelnwesens willen auch selbst auf
die Reflexion des Politischen Sal nıcht verzichten. Rudolft Smend hat eınmal 1m
Hıinblick aut die A4US der Weımarer Verfassung woörtlich in das Bonner Grundge-
Setz hinübergenommenen Staatskirchenartikel gESAQT: „Wenn Z7wel Grundgesetze
dasselbe SAgCIl, 1St CS nıcht dasselbe.“ Analog AAı annn auch die verbindli-
che Auslegung eın un derselben Verfassung den Faktor des Zeitablaufs nıcht
völlıg ignorıeren. War 1st CS allein Sache des Gesetzgebers, die Verfassung mıt
tormellen Veränderungen fortzuschreiben, WCLN bedeutsame Umstände, eLIwa

tiefgreiıtende gesellschaftliche Veränderungen, 1€eSs ertorderlich erscheinen lassen.
Vermutlich wırd der Gesetzgeber zunächst auf der FEbene des einfachen (sesetzes
auf solche Veränderungen reagıeren versuchen.

[Das Problem bleibt, da{fß eine auslegende Verdeutlichung bisher nıcht genUu-
gend berücksichtigter Sınngehalte der gegebenen Verfassung unabweisbar NOTLT-

wendıg werden un: ann VO Gericht nıcht verweıgert werden annn Mufß nıcht
auch och VOTr eiıner Aktivıität des Gesetzgebers das Sozlalstaatsgebot

des Grundgesetzes 1m etzten Jahrzehnt Jahrhunderts doch ın mancher
Hınsıcht in Weıse gelesen werden un somıt auch anders, als dies VOT 40
Jahren schon möglıch war ” Die etzten Urteile ZUT rage eıner tamılıengerechten
Steuerpolıitik lassen 1er och Sahnz CU€6 Dımensionen erahnen.

Man ann das Problem 1aber offensichtlich auch och grundsätzlicher tassen.
Wenn, W1€E Konrad Hesse ftormuliert hat!?, „politische Einheit un: rechtliche
Ordnung“ die Aufgabe der Verfassung sind, än eın Verhalten, das die Bewah-
TuNg politischer Einheit un rechtlicher Ordnung ernstlich gefahrdet oder Sal
unmöglıch machen droht, offenbar selbst ann verfassungwiıdrig se1ın, WENN

CS zumiındest prıma facıe gerade der vollen Verwirklichung VO Grundrechten
dienen ll Die nachhaltıg umstrıttenen Entscheidungen des Bundesverfassungs-
yerichts 7A0 06 Kriegsdienstverweigerungsthematık !> lassen die Problemtiete ebenso
erkennen W1€ die hypothetische Überlegung, welchem Urteil das Bundesver-
fassungsgericht demnächst ohl kommen würde, WECNnN die polıtische Auseınan-
dersetzung Inhalt un Grenzen des Grundrechts auf Asyl un: seine and-
habung 1ın der Asylpraxıs womöglıch 1im europäıschen Zusammenhang

gesetzgeberischen Aktivıtäten tührt un diese annn VOT das Gericht SCZO-
SCH werden. Das VO Gericht 1m Lauf seiner Tätigkeit selbst herausgearbeitete
Interpretationsprinzıp der „Eıinheıt der Vertassung“ schließt offensıichtlich be-
reıts in der Wurzel eine polıtische Dımension eın

Angesıchts dieser Lage 1St die einlinıge, gahz eintache Lösung nıcht verfügbar.
Auf der eınen Selite mu{l das Bundesverfassungsgericht sıch ımmer wieder NECUu in
den Dialog mıt der Staats- un: Verfassungsrechtswissenschaft einlassen. Es
raucht das direkte un: indirekte Wechselgespräch mıt der Wıssenschaft, das Ja
auch zZu Nutzen aller auf allen Ebenen stattfindet. och 5 W1€ die Wıssen-
schaft die Erkenntnisse des Gerichts keineswegs ın Gehorsam als verbindliche
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Rıichtschnur tür ıhre zukünftıige Arbeit hinzunehmen, sondern eine wichtige krı-
tische Punktion ertüllen hat, ann das Gericht andererseıts nıcht in diıe Rolle
des blofßen Verkünders andernorts produzıerter verfassungsrechtswissenschaftlı-
cher Theoriekonzepte abgedrängt werden. Denn och immer erweısen sıch diese
bald als Ontrovers un: bleiben CS me1lst für lange eıt Das (Gemeimwesen ann
deshalb 1m akuten verfassungsrechtlichen Streıitfall den verbindlichen Spruch des
Gerichts nıcht entbehren.

Daiß CS se1ine Urteile selit der Einführung des Rechts, 1abweichende Meınungen
beteiligter Rıchter in der Form von Sondervoten mi1t dem Urteıl
publizieren, in besonders ıntensıver Weiıse ZUu  — Diskussion der Fachwelt tellt,
VErITMAS seine Rechtsprechung 7usätzlıch legıtimıeren. Die Ergebnisse des 1in-
ternen Dialogs iınnerhalb des entscheidenden Senats werden och besser auch
für die Offentlichkeit kritisch argumentierbar. Und das Gericht ehrt sıch selbst,
WEeNnNn AaUS seıner Mıtte heraus die „unablässıge Herausforderung durch eiıne sach-
lıche Kritik“ tür „unentbehrlich“ gehalten wiırd 1

1n weıterer Aspekt dart schließlich nıcht übersehen werden. Das SPannunNngdS-
volle Wechselverhältnis VO Vertfassungsrecht und Politik bedingt ZzUu einen,
da{fß das Bundesverfassungsgericht gehalten 1St, nıcht „‚Recht setzen“ wollen.
Iieser Pflicht genugt auch dann, WCNN GSs erftorderlichenfalls dem geltenden
Recht schöpferısch un konkretisierend BA seinem Recht“ verhelten VGTI=

sucht; dieses Recht soll Ja nıcht „reine“ Norm bleiben, sondern gegebenfalls
durch die Herausarbeıitung der ıhm innewohnenden Rechtsgrundsätze auch
streitschlichtend anwendbar gemacht werden. [)as Bundesverfassungsgericht be-
ZeANEL aber „dem Politischen“ nıcht 1LLUT als eiıner Eigenschaft der ıhm vorgeleg-
ven Streitgegenstände. Es mu{fß gelegentlich gegebene politische agen auch als
praäjudizıerende Faktoren für die Interpretation der Verfassung gelten lassen. Das
hat WCNN INan ll mI1t Mut un: Gelassenheit nıcht 1Ur dort gCLAN,
das Ergebnis Ur für eine Mıiınderheıt besonders schmerzlich WAafl; das letzte Be1i-
spıel dafür dürfte der Beschlufß SECWECSCH se1n, den die endgültige Anerken-
Nung der polnıschen Westgrenze gerichteten Begehren nıcht entsprechen. ESs
hat vielmehr ELW bei der Wahlrechtsentscheidung 1m etzten Herbst dem
grundlegenden Gerechtigkeitsgebot und der daraus tolgenden Verpflichtung ZUT

gleichen Chance auch OIt entsprechen versucht, das voraussehbare FEr-
gebnis vermutlich eıner breiten Mehrheıit 1Ur schwer als zwingendes Er-
vebnis der verfassungsrechtlichen Interpretation un überdies als eher lästıg C1-

schıenen seın dürfte.
Diese SaNzZ gewiß der ANSCMECSSCHCH Systematık entbehrenden Hınweise

auf die Probleme, die das Verhältnis VO Verfassungsrecht und Polıitik dem Bun-
desverfassungsgericht aufg1bt, dürfen 1aber nıcht enden ohne einen etzten bemer-
kenswerten Aspekt. Das Bundesverfassungsgericht CNgL mı1t seiner Rechtspre-
chung nıcht 1Ur die Freiheit der Polıitik nıcht ein, WCECINLN ıhr die VO der Vertas-
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SUNS SCZOBCNCNH Grenzen aufzeıgt. Das Bundesverfassungsgericht hat miıt seinen
Urteilen gelegentlich auch gerade durch die Betonung verfassungsrechtlicher
Grenzen ber zunächst unüberschaubar erscheinende Zeiträume hinweg eiıner
Politik den Weg geebnet, deren erfolgreiche Umsetzung ach unNnserem heutigen
Kenntnisstand Just die Beachtung dieser verfassungsrechtlichen Grenzen Z

Conditıio Ss1ıne qUa NO gehabt hat
Wenn ITA  z iın Kenntnıiıs der inzwıschen wıiedererlangten Einheıit Deutschlands

auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurückblickt, die VO  - tast
7wWwel Jahrzehnten den Weg eıner Deutschland- un: Ostpolitik offen-
hıelt, kommt INa  z die Feststellung aum herum, da{f einerseıts der Begınn
unı dıe Entfaltung dieser Polıitik VO  > Jjener Rechtsprechung nıcht behindert WOTL-

den ISt, das durch diese Polıitik wesentlich mitbedingte Jjetzıge Ergebnis aber
dererseits hne das damalige Festhalten des Gerichts Wiedervereinigungsge-
bot des Grundgesetzes aum wahrscheinlich SCWESCH ware. Die Würdigung die-
SCS Zusammenhangs 1St allem Anschein ach bısher och nıcht ANSCIMNECSSCH VCI-

sucht worden.
Vor tast dreißig Jahren hat eıne der großen Persönlichkeiten der deutschen

Staatsrechtslehre, Rudolf Smend, 1n seinem denkwürdigen Festvortrag ZUuUr Feıier
des zehnjährıgen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts ZESAYT, das Gericht
stehe 1 hellsten Licht des allgemeinen Bewußtseins, un: 1€es BewulSstsein
nımmt vielen 1er anhängıgen Streitsachen Anteıl, oft in eidenschaftlichem
Für un: Wıder Es 1St selbstverständlich, dafß die Jjeweıls Unterlegenen die einzel-

Entscheidung mifßbilligen, un: CS hıegt jedenfalls nahe, da{fß auch iın der
grundsätzlichen Beurteilung der Instıtution wenı1gstens in gewiıssen Grenzen eın
lebhaftes Fur un Wıder yab un: oibt Gegenüber allem Streıit der Meınungen,
gegenüber aller Kritik ISt 1aber die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts inzwıischen eiıne orofße Tatsache geworden.“

Sıe 1sSt auch ın den seıtdem VErgSANSCHNCN rer Jahrzehnten geblieben. uch
die durch den Eınıgungsvertrag mMı1t angeregte, NECU aufbrandende Debatte das
Grundgesetz sollte sıch VO dieser oroßen Tatsache mıtbestimmen lassen. Das
Grundgesetz 1St nıcht zuletzt durch die Interpretation des Bundesverfassungsge-
richts sehr ohl ZuL CNUS, auch die Verfassung des gyeeinten Deutschlands

leiben.

NM  NGE

Die Fülle der Lıteratur ISt unüberschaubar. Wir beschränken UuMNSs eshalb auft tolgende Hınweıiıse: Der tachlich
nıcht vorgebildete Leser se1 autf die Art. „Bundesverfassungsgericht“ W Geiger (Staatslexikon, 1
006=und Schumann (Evang. Staatslexikon, 15 360 —365) verwıesen. Beıde vermiıtteln wichtige
Lit. Die Lektüre einzelner Beıiträge 4AUS dem VÖO| Häberle hrsg. Sammelbd. „Verfassungsgerichtsbarkeit“ (Darm-
stadt ann sıch anschließen. Dort 1st auch dıe bıs dahın erschienene Lit. dokumentiert. Der fachkundige Leser

Stiımmen 209, 161
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ISt den Umgang mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVeriGE; 79 Bände) sSOWl1e miıt den
Kommentaren ZU Grundgesetz (Zu VO] Maunz/Dürig/Herzog/Scholz u. Leibholz-Rinck uSW.) bZwW. ZUu

(zsesetz ber das Bundesverfassungsgericht (V. \ 768 Geiger gewohnt. Das VO Benda, Maihoter und
Vogel hrsg. Vertfassungsrechts (Berlin bes seın Abschnıitt „Verfassungsgerichtsbarkeıt“ S1-

IMON, 1253 —1289) und das des Staatsrechts, hrsg. V. Isensee . Kırchhoftft, bes. (1987) SS 53-—56,
6653 — 8458 bieten vieltältige Vertiefungsmöglichkeit. en1g nützlıch, Ja argerlich dagegen die 9585 vorgelegte „SOZ10-
logische Analyse“ „ Das Bundesverfassungsgericht“ VO) Lietzmann (1988), dıe in recht schludriger Machart un:
vorgeblich sozialwissenschafttlichem Jargon manchmal aum verhüllt iıdeologische Urteile darbietet und dafür VO

der Friedrich-Naumann-Stifttung 4US Mitteln des Bundesmuinıisters für Bıldung und Wiıissenschaftt gefördert worden
1ST

Tr D Kralewskı, Neunreıther, Oppositionelles Verhalten 1m ersten Dt. Bundestag 9=1 (Köln
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